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Norm

BAO §188;

BAO §198;

BAO §200;

EStG 1988 §2 Abs2;

LiebhabereiV 1993;

UStG 1972 §2 Abs5 Z2;

VwRallg;

Rechtssatz

Mit einem Abgabenbescheid (bzw einem Feststellungsbescheid iSd § 188 BAO) wird jeweils nur für ein bestimmtes

Veranlagungsjahr abgesprochen. Auch wenn mit endgültigen und rechtskräftigen Bescheiden für Vorjahre von

Liebhaberei ausgegangen worden ist, kann die Beurteilung späterer Veranlagungsjahre zu einem anderen Ergebnis

führen.
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